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184 F. DRENCKHAHN

bis zum 17. (18.) Lebensjahr. Für den mathematischen Unterricht
an den allgemeinbildenden Schulen hat die Ständige Konferenz
der Kultusminister der Länder zu Ende des Jahres 1957 eine

Empfehlung betreffs der Richtlinien und Rahmenlehrpläne
vorbereitet; sie ist im Zeitpunkt der Abfassung des Berichts noch
nicht veröffentlicht.

1. Die Grundschule (Elementary School).

1.1. Die Grundschule ist für alle bildungsfähigen Kinder vom
6. bis 10. Lebensjahr (d.h. die 6- bis 9-jährigen Kinder) bestimmt.
Ihr Ziel ist, Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten zu
vermitteln und die verschiedenen Begabungen in einem gemeinsamen
Bildungsgang zu entwickeln. Die 4 Jahresklassen werden von
1-4 gezählt. Der Unterricht ist Schulgeld- und lernmittelfrei.

1.2. Unterricht im Rechnen wird von Anfang" an erteilt,
und zwar während der beiden ersten Schuljahre in einem
Gesamtunterricht und in den beiden folgenden mit 5 Wochenstunden
in einem gefächerten Unterricht. Rund 18% der Gesamtstunden
entfallen dabei auf den Rechenunterricht. Ein besonderer
Unterricht in der Raumlehre (Geometrie) wird nicht erteilt.

1.3. Für das abschließende 4. Schuljahr der Grundschule
schreiben die Lehrpläne vor: Zahlenraum bis 1 Million; mündliches

und schriftliches Rechnen in den 4 Grundrechnungsarten
mit der Einengung des Multiplikators auf 3 Stellen und des

Divisors auf 2 Stellen; Sachaufgaben aus der Umwelt, die nur
einfache Denkschritte erfordern; Münzen, Maße und Gewichte
in dezimaler Schreibung; einfache Brüche des natürlichen
Lebens.

Die Verfahren im schriftlichen Rechnen sind einheitlich
geregelt; für die Subtraktion ist die Ergänzungsmethode (additive

oder österreichische Methode, Methode des Hinaufzählens,
vorgeschrieben.

2. An die Grundschule anschlieBende Schulen.

2.1. Schul formen. An die Grundschule schließen sich

an die Volksschuloberstufe, die Mittelschule und das Gymnasium.
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